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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1986

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Die Einschaltung einer ungewöhnlich großen Übersiedlungsanzeige in einer Vereinszeitung - ohne Ein5ußnahme des

Rechtsanwaltes, der zu diesem Verein in einem Naheverhältnis steht - stellt in diesem besonderen Fall noch keine

verpönte Werbung und keinen Verstoß gegen die RL-BA dar.
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